
Betreff: Fwd: Änderungsantrag Nr. 27

Von: 

Datum: 13.05.2013 09:18

An: 

Zur Info.
Gruß

---------- Ursprüngliche Nachricht ----------
Von: 
An: 
Cc: 
Datum: 10. Mai 2013 um 12:51
Betreff: Änderungsantrag Nr. 27
Lieber ,

wie am 08. Mai 2013 telefonisch vereinbart habe ich heute das
Fachgespräch mit  zum Änderungsantrag Nr. 27 und speziell
zur Np-236/Np-236m - ProblemaCk geführt. Als Gesprächsergebnis ist
festzuhalten:

1. Die dem Änderungsantrag Nr. 27 beigefügte Verfahrensunterlage werde
ich überarbeiten und Ihnen erneut zuleiten (siehe hierzu meinen
beigefügten Vermerk vom 10. Mai 2013 an . In diesem
Zusammenhang werde ich auch die zugehörigen RevisionsbläGer anpassen
und Ihnen zusammen mit der überarbeiteten Verfahrensunterlage zusenden.

2. Zwischen  und Ihnen wurde bereits besprochen, dass
der Änderungsantrag Nr. 27 zu überarbeiten und die neu aufzunehmenden
weiteren Radionuklide Hf-172, Pm-145 und Pu-246 explizit zu nennen sind.

3. Bis zur Vorlage des überarbeiteten Änderungsantrages Nr. 27, der
geänderten Verfahrensunterlage und der angepassten RevisionsbläGer wird
die Bearbeitung dieses Vorgangs bei EÜ ruhen.

4. Im Rahmen der laufenden Arbeiten zur Revision der
Endlagerungsbedingungen Konrad (interner Bericht SE-IB-29/08-REV-2) wird
bei den weiteren Radionukliden, die in radioakCven Abfällen mit
vernaxchlässigbarer Wärmeentwicklung enthalten sein können, auf Np-236
abgestellt.

5.  biGet nachdrücklich darum, das BMU über die
vertauschten Halbwertszeiten für Np-236 und Np-236m in der
Strahlenschutzverordnung zu informieren. In Beantwortung Ihrer Frage am
Ende Ihrer E-Mail vom 08. Mai 2013 möchte ich Sie daher biGen, auf den
zuständigen Fachbereich SW zuzugehen und um ein entsprechendes Schreiben
an das BMU zu biGen. In diesem Zusammenhang füge ich die Vermerke vom
23. November 1999 von  und vom 04. Februar 2000 von 

 bei.

Für evtl. sich ergebende Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

--

c/o Bundesamt für Strahlenschutz

Fwd:	A� nderungsantrag	Nr.	27 	
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            Salzgitter, 10. Mai 2013
   

 

 

Herrn 

 

Endlagerüberwachung 

- im Hause - 

 

Betreff:  Änderungsantrag Nr. 27 
  hier: Radionuklide Np-236 undNp-236m 

Bezug:  1. Ihre E-Mail vom 07. Mai 2013 an  
  2. Fachgespräch  /  am 10. Mai 2013 

Kopie:   SE 2.1 /  

 

 

Sehr geehrter , 

wie in unserem heutigen Fachgespräch festgelegt habe ich die in der Unterlage 

•  
“Überprüfung des Radionuklidspektrums aus den Endlagerungsbedingungen Konrad, 
Stand: Dezember 1995 – Stand: November 2008 – “ 
Bundesamt für Strahlenschutz, interner Bericht SE-IB-32/08, Salzgitter, Dezember 
2008 

aufgeführten weiteren Radionuklide mit metastabilem Zustand mit dem jeweiligen 
Grundzustand zusammengefasst und die jeweiligen Halbwertszeiten (HWZ) gemäß 
Strahlenschutzverordnung vom 20. Juli 2001 (zuletzt geändert am 24. Februar 2012) und 
Karlsruher Nuklidkarte, 7. Auflage, Karlsruhe (2006) angegeben. 
 
 

Radionuklid HWZ gemäß StrlSchV HWZ gemäß Karlsruher 
Nuklidkarte 

Bi-210 

Bi-210m 

5,0 d 

3,0E+6 a 

5,013 d 

3,0E+6 a 

Cd-115 53,4 h 53,38 h 
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Cd-115m 44,8 d 44,8 d 

Ho-166 

Ho-166m 

26,8 h 

1,2E+3 a 

26,80 h 

1200 a 

In-114 

In-114m 

kleiner 10 m 

49,5 d 

71,9 s 

49,5 d 

Np-236 

Np-236m 

22,5 h 

1,2E+5 a 

1,54E+5 a 

22,5 h 

Pm-148 

Pm-148m 

5,4 d 

41,3 d 

5,37 d 

41,3 d 

Rh-102 

Rh-102m 

206,0 d 

2,9 a 

207 d 

2,9 a 

Sn-117 

Sn-117m 

 

13,6 d 

 

13,6 d 

Sn-119 

Sn-119m 

 

293,0 d 

 

293 d 

Sn-121 

Sn-121m 

27,0 h 

50,0 a 

27,0 h 

etwa 50,0 a 

Tc-95 

Tc-95m 

20,0 h 

60,0 d 

20 h 

60 d 

Te-123 

Te-123m 

1,2E+13 a 

119,7 d 

1,24E+13 a 

119,7 d 

Te-127 

Te-127m 

9,4 h 

109,0 d 

9.35 h 

109 d 

Te-129 

Te-129m 

69,6 m 

33,6 d 

69,6 m 

33,6 d 

Xe-131 

Xe-131m 

 

11,9 d 

 

11.9 d 
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Der Vergleich der Halbwertszeiten aus der Strahlenschutzverordnung und der Karlsruher 
Nuklidkarte zeigt unmittelbar, dass mit Ausnahme der Angaben zu NP-236 und Np-236m die 
angegebenen Halbwertszeiten (bis auf marginale Abweichungen in einigen Fällen) genau 
übereinstimmen. 
 
Vor diesem Hintergrund möchte ich den folgenden Vorschlag unterbreiten: 
 
In der Unterlage 
 

•  
“Überprüfung des Radionuklidspektrums aus den Endlagerungsbedingungen Konrad, 
Stand: Dezember 1995 – Stand: Oktober 2010 – “ 
Bundesamt für Strahlenschutz, interner Bericht SE-IB-32/08-Rev-2, Salzgitter, 
Oktober 2010 
 

wird auf den Seiten 19 unten und 20 oben die Diskussion über die unterschiedlichen 
Angaben der Halbwertszeiten für Np-236 und Np-236m nicht geführt, sondern es wird an 
dieser Stelle ausschließlich auf die Karlsruher Nuklidkarte abgehoben und bezüglich der 
weiteren Radionuklide, die in radioaktiven Abfällen mit vernachlässigbarer 
Wärmeentwicklung enthalten sein können, nur auf das Radionuklid Np-236 abgestellt. 
 
Vor diesem Hintergrund werde ich die o.a. genannte Unterlage überarbeiten und SE 2.1/  

 erneut zuleiten. 
 
Ich möchte darauf hin weisen, dass mein Vorschlag unter dem Vorbehalt der Projektleitung 
Konrad (SE 2.1 / ) steht. 
 
Für evtl. sich ergebende Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

 














